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Werkvertragsrecht

Abweichung von Herstellervor-
schriften

Nachdem  der  Bundesgerichtshof  (BGH) 
die  Nichtzulassungsbeschwerde  zurückge-
wiesen  hat,  wurde  jetzt  folgendes  Beru-
fungsurteil  des  Oberlandesgerichts  (OLG) 
Frankfurt  vom  15.  Juni  2012  (Az.  2  U 
205/11) rechtskräftig:

Der Auftraggeber (AG) hatte den Auftrag-
nehmer  (AN)  mit  der  Aufbringung  eines 
Wärmedämmverbundsystems  nebst  Außen-
putz beauftragt.

Im  Außenputz  traten  Risse  auf.  In  der 
Folge stellte sich heraus, dass der AN entge-
gen den Herstellerrichtlinien die zweite Ar-
mierungsschicht  überhaupt  nicht  und  die 
erste Armierungsschicht nicht in der vorge-
sehenen  Mindestdicke  aufgebracht  hatte. 
Der AG verklagte den AN daraufhin auf Vor-
schuss  auf  die  Kosten  der  Mängelbeseiti-
gung.

Zu Recht!

Das OLG stellte dazu fest: „Zwar stehen 
Herstellerrichtlinien  nicht  den  Regeln  der 
Technik,  wie  sie  z. B.  in  DIN-Vorschriften 
niedergelegt  sind,  gleich.  Daher  stellt  ein 
Verstoß  gegen  Herstellerrichtlinien  nicht 
zwangsläufig auch einen Ausführungsmangel 
dar.  Herstellervorgaben  sind  allerdings  zu 
beachten, wenn diese der Risikominimierung 
dienen  und  bei  einem  Verstoß  gegen  die 

Richtlinien des Herstellers nicht auszuschlie-
ßen  ist,  dass  sich  hierdurch  gerade  das 
durch die Herstellervorgabe zu vermeidende 
Risiko realisiert. In diesem Fall führt der Ver-
stoß  gegen  Herstellervorgaben  zur  Vermu-
tung der Mangelhaftigkeit.“

Die Herstellervorgaben hatten vorliegend 
den  Zweck,  Rissbildungen  im  Oberputz  zu 
vermeiden.  Der  vom  Gericht  beauftragte 
Sachverständige  hatte  dazu  festgestellt, 
dass sich durch die Verletzung der Herstel-
lerrichtlinien das Risikos des Auftretens von 
Rissen,  in  die  dann  wiederum Feuchtigkeit 
eindringen kann, bereits realisiert habe.

Praxishinweise

Das OLG Frankfurt verweist in seiner Ent-
scheidung  ausdrücklich  auf  das  Urteil  des 
OLG Jena,  über das ich bereits in meinem 
NewsLetter  2009-2  berichtet  hatte,  und 
schließt sich der dortigen Rechtsauffassung 
an:

Wenn Herstellervorgaben der Minimierung 
eines  bestimmten  Schadensrisikos  dienen, 
wird bei einem Verstoß dagegen widerleglich 
vermutet,  dass die Bauleistung mangelhaft 
ist. Der AN kann diese Vermutung widerle-
gen, wenn es ihm gelingt, im Prozess zu be-
weisen, dass sich trotz seines Verstoßes ge-
gen  die  Herstellervorgabe  das  befürchtete 
Schadensrisiko nicht realisieren wird.

Hingegen  kann  auch  bei  Einhaltung  der 
Herstellervorgaben  ein  Mangel  vorliegen. 
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Dr. Christian Schwertfeger

Dazu  weise  ich  auf  meinen  NewsLetter 
2008-3 hin.

RA Dr. Christian Schwertfeger

Werkvertragsrecht

Funktionstaugliches Werk; 
Sowieso-Kosten

Dem  Urteil  des  Kammergerichts  (KG) 
vom 28. März 2014 (Az. 7 U 54/13) lag fol-
gender Fall zugrunde:

Der Auftraggeber (AG) hatte den Auftrag-
nehmer  (AN)  mit  dem  Einbau  einer  Hei-
zungsanlage in seiner Werkstatt beauftragt. 
Die  Heizungsanlage  erreichte  jedoch  nicht 
die von der Arbeitsstättenverordnung gefor-
derten Temperaturen. Dazu wäre der Einbau 
zusätzlicher Geräte erforderlich. Der AG ver-
langt dafür Kostenvorschuss.

Das KG hat im ersten Schritt festgestellt, 
dass  der  AN in  jedem Falle  ein  funktions-
taugliches  und  zweckentsprechendes  Werk 
schulde, auch wenn die Bauvertragsparteien 
eine  bestimmte  Ausführungsart  vereinbart 
haben,  mit  der  die  geschuldete  Funktions-
tauglichkeit nicht erreicht werden kann. Das 
geschuldete  Bau-Soll  bestimme  sich  nicht 
nur  nach  dem  Bauvertrag  nebst  (Detail-) 
Leistungsverzeichnis.  Denn  wenn sich  dar-
aus nicht ergebe, dass nur eine bestimmte 
Raumtemperatur geschuldet sein soll, so sei 
das geschuldet, was bei Werken der gleichen 
Art üblich ist und was der AG nach der Art 
der Leistung erwarten darf. Vorliegend durf-
te der AG erwarten, dass eine Raumtempe-
ratur erreicht wird, die die rechtlichen Vor-
gaben der Arbeitsstättenverordnung erfüllt.

Im zweiten Schritt hat das KG darauf hin-
gewiesen, dass der AG trotz Vorliegens eines 
Mangels  nicht  die  vollen  Mangelbeseiti-
gungskosten verlangen könne, sondern sich 
die  sog.  Sowieso-Kosten  abziehen  lassen 
müsse.

Bei den Kosten für die zusätzlichen Gerä-
te, um welche die vorhandene Heizungsan-
lage ergänzt werden muss, um die erforder-
liche  Temperatur  zu  erreichen,  handele  es 
sich um Sowieso-Kosten. Diese zusätzlichen 
Kosten könne der AG nicht erstattet verlan-
gen,  weil  sie  ohnehin  („sowieso“)  entstan-
den  wären.  Erstattungsfähig  seien  nur  die 
Mehrkosten,  die erst durch den nachträgli-
chen  Einbau  dieser  zusätzlichen  Geräte  in 
die Bestandsanlage anfallen.

Etwas  anderes  würde  nur  gelten,  wenn 
die  Parteien ohne  nähere Bestimmung des 
Leistungsumfangs  nur  den  Einbau  einer 
funktionierenden Heizungsanlage vereinbart 
hätten (sog.  funktionale  Leistungsbeschrei-
bung).

Praxishinweise

Das  KG  hielt  vorliegend  übrigens  eine 
centgenaue Bezifferung der Sowieso-Kosten 
durch  ein  kostenverursachendes  Sachver-
ständigengutachten für entbehrlich und eine 
gerichtliche  Schätzung  insoweit  für  ausrei-
chend, da der Kostenvorschuss ohnehin nur 
vorläufig sei und der AG nach Durchführung 
der  Mängelbeseitigung  darüber  endgültig 
abrechnen  und  dabei  die  Sowieso-Kosten 
ausweisen müsse. 

RA Dr. Christian Schwertfeger
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